
428 Schweden.

Zweyter Abschnitt.
Burgerliche Verfassung.

Quellen: Versuch uber Schwedens Geschichte
und Staateverfassung. Strals. 1780. Mi
chelessi Schreiben uber die den 2osten Aug.
1772 in Schweden vorgegangene Staalsveran
derung. Greifsw 1773. Staatschronik von
Schweden inSchlozers Briesw. H. 22.
S. 230.
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Regier. Die Regierungsform in Schweden
Form. ist eingeschrankt monarchisch

DersetzigeKonigeGustav ri hat der schwe3 durch die Rebolution
von 1772 olgende Gestalt gegeben: Die
hochste und gesetza bende Gewalt ist in den Han
den des Konigs und der Staänden Die Stande
beslehen aus den z Classen des Adels, demPrie
sterstande den Burgern und den Bauren. Sie
uben ihren Antheil an der hochsten Gewalt auf
dem Reichstage aus. Diesen ruft niemand
als der Konig und eine vormundschastliche Re
gierung bey einer Mindenjahrigkeit zusammen,
wenn und wo der Konig will, und er daurt nur
3 Monat. Die Stande konnen auf demselben
nur uber das rathschlagen, was ihnen der Ko
nig vorlegt; sie geben gemeinschaftlich mit ihm
Gesete und heben die daseyenden auf; beschlief
sen Krieg und Frieden; die Armee und Flotte
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